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NETZRAUSCHEN ütf/r

TERRABYTE SCHWEIZERLAND

Yor einiger Zeit bin ich einem verita-
bien Cybernauten begegnet. Natürlich
hatte ich schon darüber gelesen, und
die besondere "Qultur" (;-) im Internet
war mir nicht ganz unvertraut. Aber
so einen richtigen Cybernauten vor
sich zu haben, in Fleisch und Blut,
nervös und leicht berauscht von langen
Ausflügen im virtuellen Raum, mit
glänzenden Augen von jenen anderen
Wirklichkeiten berichtend, das war
eine anregende Erfahrung. Experiment
"Jenseits", im Hier und Jetzt. Und
dies mit Konsequenz.

+ + + + +
"Die Schweiz existiert gar nicht im Cy-
berspace", äusserte er. Geographische
und politische Grenzen würden hinfäl-
lig. Die Schweiz sei höchstens noch ein

gedachter Ort, der sich physikalisch
als Giga- oder Terrabytes auf vernet-
zten Computern umschreiben liesse:
Telemat Schweizerland, digital.

+ + + + +
Etwas irritiert von solch überzeugend
vorgetragener Logik, suchte ich nach
vertrauten Koordinaten. Und siehe da,
bei Punkt 596 080 / 198 040 auf dem

Kartennetz des Bundesamtes für Lan-
destopographie werde ich fündig:
Marktplatz Schweiz, in Bern. "Busi-
ness is local", Geschäfte werden wei-
terhin lokal erledigt. Man denkt an den
"Zibelemärit". Der Duft von frischem
Gemüse steigt auf, Blumensträusse
recken sich farbenfroh der potentiellen
Käuferin entgegen. Forms nach
HTML-2-Norm laden als WWW-Seite
zum Bestellen und Nachfragen ein: Die
Schweiz als Marktplatz, virtuell.

+ + + + +
Die wiedergefundene Sicherheit ver-
liert sich beim genauen Hinsehen auf
die neue Schweizerkarte erneut. TInet
für das Tessin, VSnet für das Wallis
oder Centralnet aus Lucerne klingen
noch vertraut. Dass Solothurn mit
Blick auf die URL in St. Gallen,
St. Gallen bei "swissinfo" und Zermatt

gar in Schweden liegen soll, entspricht
keineswegs meinem helvetisch-geogra-
phischen Grundwissen. Vielleicht hatte

der Cybernaut-Kollege doch recht.
Ist die Schweiz in Auflösung begriffen?
Braucht es deshalb ein Informations-
system und eine Datenbank Schweiz-
erischer Kulturgüter DSK?

+ + + + +
Nachdem ich neulich den Entwurf
vom 19. Juni 1995 für eine Bundesver-
fassung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft auf dem Server des Schweiz-
erischen Instituts für Rechtsvergleich-
ung an der Universität Lausanne ent-
deckt habe, wage ich es, meine Zweifel
etwas zurückzudrängen. In bekannter
Manier mit der Präambel "Im Namen
Gottes des Allmächtigen !" beginnend,
ist dort gleich in Art. I vom "Bestand"
der Schweizerischen Eidgenossenschaft
die Rede. Aber die Tatsache, dass in
später folgenden Artikeln ausgerechnet

nur bei der "Meinungs-, Informations-
und Medienfreiheit", bei den "Ande-

rungen im Bestand und im Gebiet der
Kantone", bei den "Auswärtigen Ange-
legenheiten" und bei der "Information
der Öffentlichkeit" Varianten im Ge-

setzestext vorgeschlagen werden, lässt
aufhorchen. Wollen die Mächtigen der
Schweiz sich ein Tiirchen für "Cyber-
Suisse" offenhalten, oder kann das

Schweizervolk als Souverän noch aus-
wählen, wie wirklich ihr Wahrneh-
mungsterritorium sein soll?

+ + + + +
Als souveränes Einzelwesen habe ich
es bereits heute einfacher, dank Cross-
Net. Denn, soweit meine Ubersetzung
aus dem Englischen: "CrossNet ist, wo
sich Individuen treffen, um Visionen
und Lösungen zu entwickeln. CrossNet
unterstützt die traditionellen schweize-
rischen Werte Direkte Demokratie,
Selbstbestimmung und weltweite Ver-
antwortung. — CrossNet is an entity
all of its own — a collective intellect!"
Elektronische Allmende freier Schwei-

zer(innen) im Internet, für Anschluss-
willige zumindest potentiell.

+ + + + +
Bleibt die Frage, ob "cross" in diesem

Zusammenhang mit Kreuz oder mit
quer zu übersetzen ist? Vielleicht werde

ich mich in Zukunft doch lieber mit
einem Jauchzer dem ÏUHEI (Institut
Universitaire de Hautes Etudes Inter-
nationales, in Genf) zuwenden, wo mir
auf dem früher erwähnten "Heimweh-
Server" (http://heiwww. unige.ch/ swit-
zerland/) der rote Teppich mit weissen
Schweizer Kreuzen ausgerollt wird.
Dass ich dabei beim Auspacken der vie-
len Grafiken mit der neusten Version
eines WWW-Browsers regelmässig
einen Programmabsturz auslösen

kann, habe ich als Zeichen für die Zer-
brechlichkeit menschlicher Gebilde
und meine computergestützte Freiheit
schätzen gelernt.

«i/o is. s L c/i>

P.S.
Bauen Sie sich selber eine geistige
Karte der Schweiz - oder schlagen Sie

ein paar WWW-Seiten auf:

Entwurf vom 19. Juni 1995 für
eine Bundesverfassung der Schweiz-
erischen Eidgenossenschaft
(auch auf französisch)

http://www.unil.ch/isdc/const/

http://www.unil.ch/isdc/const/deu/_ent-wurf.html

http://www.unil.ch/isdc/const/_proiet.html

Date/jfw/jf Sc/rweizerisc/ier Murgi/fer OSf (me/irsprac/i/g)

http://www.dsk.ch/homed.htm

http://www.dsk.ch/homef.htm

Sc/rwerzedarfe zu /ntemef-D/ensfe/r, grap/risc/rer finsfieg;

u.a. mit "1/nfa" zu So/of/rum, Sf. Gu/ferr und Zermatt:

http://heiwww.unige.ch/switzerlond/

http://www-iwi.unisg.ch/~mmarchon/solothu/

index.html

http://www.swissinfo.ch/swissinfo/local/sg/sg.html

http://www.it.kth.se/~ib92_tto/zermatt.html

I/nef Tessin, MeniscAe Sc/rwe/z)

http://www.tinet.ch/

liSnef (Wo/As)

http://www.vsnet.ch

Centra/net (fommerzie//er Mieter, luzernj

http://www.centralnet.ch

OossIVef (c/o in/oöesign, ßrienzj

http://www.bycz.ch/infodesign/CrossNet.html

9507/7.nefrreus.fl(:
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